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Wirtschafts- und Bevolkerungskreise unterstiitzt werden. Der Referent schloss
seine aufschlussreichen Ausfithrungen mit einem kriftigen Appell an die wehr-
wirtschaftliche Disziplin.

Die neuen Beforderungsvorschriften

und der Soldansatz fiir Fouriere.
Von Fourier Ad.Kopp, Ter. Fis. Kp.1/189, Luzern.

Mit dem Bundesgesetz iiber die Aenderungen verschiedener Bestimmungen
der Militirorganisation, welches von den eidgendssischen Riten am 9. November
verabschiedet wurde, wird der alte Art.129 iber die Fourierbeférderung ausser
Kraft gesetzt. Der neue Art. 129 erscheint, zusammen mit einer Reihe anderer
Aenderungen, genau ein Jahr nach der Verordnung tber die Beférderungen im
Heere; er lautet:

Art.129: Zu Fourieren vorgeschlagene Unteroffiziere haben in der Regel
nur einen Teil der Rekrutenschule als Korporal zu bestehen; nachher haben
sie eine Fourierschule von 32 Tagen zu bestehen und Fourierdienst in einer
Rekrutenschule zu leisten. Die Beférderung zum Fourier erfolgt erst nach
dem Bestehen dieser Rekrutenschule.

Damit ist die frithere Ordnung der Beférderung sofort nach bestandener
Fourierschule, nicht nur vom Bundesrat in seiner neuen Verordnung iiber die Be-
forderungen im Heere vom 9.November 1937, sondern auch von den eidgends-
sischen Riten endgiiltig aufgegeben worden. Der neue Art. 129 der M. O. passt
sich der Beférderungsverordnung an, die ihrerseits fiir den Fouriergrad folgende
Bedingungen vorschreibt:

,,Dienstleistung von beschrinkter Dauer als Korporal in einer Rekrutenschule;
der Rest dieser Rekrutenschule muss nachgeholt werden, wenn die Fourier-
schule nicht im gleichen oder spitestens im darauffolgenden Jahre bestanden
wird. — Fourierschule. — Fourierdienst als Unteroffizier in einer Rekruten-
schule; Fihigkeitszeugnis aus dieser Schule.”

Diese Regelung kann, obwohl sie nun definitiv ist, nicht befriedigen. Sie be-
friedige vor allem auch jene idltern Kameraden Fouriere nicht, welche wihrend
ihren Diensten und besonders in ihrer ausserdienstlichen Arbeit im Fourierverband
sich jahrelang bemiihten, die Auswahl, die Ausbildung und sodann auch die Be-
forderung der jungen Fouriere auf gerechte und berechtigte Art losen zu helfen.
Nach wie vor besteht in weiten Schichten der Fouriere die Auffassung, es hitte
durch vermehrte Dienstleistung vor Bestechen der Fourierschule mdéglich sein
sollen, einen Weg zu finden, um die Beférderung am Schluss der Fourierschule
beizubehalten. Bekanntlich erhilt z. B. der Korporal seinen Grad nach der Unter-
offiziersschule; der Kiichenchefkorporal nach dem Kiichenchefkurs; der Leutnant
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nach der Offiziersschule. Der Fourier hingegen bleibt Korporal auch nach der
Fourierschule.

Aber unsere obersten Behorden haben entschieden. Es gibt nichts mehr daran
zu riitteln. Noch nicht entschieden aber ist eine andere Frage. Sie darf als ebenso
wichtig angesehen werden und beschiftigt uns Fouriere seit vielen Jahren immer
wieder. Da sie noch ungelost ist, sei ein offenes Wort dazu gestattet.

Diese andere Frage betrifft die Gleichstellung von Feldweibel und Fourier
oder mit andern Worten einen um 50 Cts. hohern Soldansatz fiir den Fourier. —
Seit Bestehen des Verbandes sind immer wieder Schritte unternommen worden,
um diesem éltesten Ansuchen Gehér zu verschaffen. Schon im Jahre 1918 wurde
diese Frage sowohl schriftlich, als auch an einer Audienz mit dem damaligen Vor-
steher des Militirdepartementes, Herrn Bundesrat Décoppet, behandelt. Kamerad
Bornhauser begriindete in seiner bekannten Schrift , Der Fourier im neuen schwei-
zerischen Verwaltungsreglement™ vom Jahre 1926 die gleiche Forderung. Auch
seither ist von Zeit zu Zeit immer wieder, bald da, bald dort das alte Postulat
der Gleichstellung mit dem Feldweibel erhoben worden. Eine Forderung, die seit
zwanzig Jahren immer wiederkehrend vorgebracht wird, kann an und fiir sich
schon nicht unberechtigt sein, sie hitte sonst lingst abgeschrieben werden miissen.
Heute ist sie aber berechtigter denn je. Die bessere Auswahl der Fourieranwirter,
die griindlichere und praktischere Ausbildung in der Fourierschule, die Befor-
derung wirklich nur erprobter Anwirter (Beférderung erst nach der Rekruten-
schule mit Fourierdienst) und ganz besonders die Zuweisung vermehrter Kompe-
tenzen, rechtfertigen die Gleichstellung mit dem Feldweibel in Grad und Sold
vollauf. Die Erfiillung dieses Postulates wiirde nicht nur einen Akt der Gerechtigkeit
darstellen, sondern sie wire nichts mehr, als die verdiente Entschidigung fir die
vom Fourier zu leistende Arbeit und zu tragende Verantwortung. Weder wiirde der
Feldweibel erniedrigt, noch der Fourier erhdht. Die alte, immer wieder erhobene
Forderung koénnte mit einem Bundesratsbeschluss auf Korrektur des Soldansatzes
zum Verstummen gebracht werden. Dieses alte Postulat mochte ich all jenen
Kameraden Fourieren und Herren Offizieren, die des Verbandes Schifflein lenken,
ganz besonders aber den zustindigen Amts- und Kommandostellen gleichsam als
Herzenswunsch auf den Weihnachtstisch legen.

Rechtfertigt sich die Verlangerung unserer militdarischen

Schulen und Kurse?
Von Lt. Schénmann, zug. Qm. Inf. Rgt. 22, Basel.

Die Zeiten sind voriiber, in denen der Rekrut bezw.der Soldat unter be-
stindiger Fihrung und Beobachtung seines Vorgesetzten als Teil einer geschlos-
senen Masse zwei im Grunde genommen keineswegs komplizierte Dienstverrich-
tungen — ndmlich das Marschieren und Schiessen — lernen musste. Schon der
Weltkrieg, vor allem aber die Nachkriegsperiode, die Jahre der totalen Aufriistung,



	Die neuen Beförderungsvorschriften und der Soldansatz für Fouriere

